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RS OGH 1980/3/11 10Os12/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1980

Norm

StPO §321 Abs2 B

StPO §345 Abs1 Z8

Rechtssatz

Wird an die Geschwornen lediglich die (anklagekonforme) Hauptfrage, jedoch keine Eventualfrage und / oder

Zusatzfrage gerichtet, so ist die Unterlassung der Belehrung über die Folgen der Bejahung oder Verneinung dieser

Frage nicht geeignet, bei der Beratung und Abstimmung Irrtümer hervorzurufen, weil diesfalls denknotwendige Folge

der Bejahung ein Schuldspruch und der Verneinung ein Freispruch ist.
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